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1. Prüfungsauftrag

In der Aufsichtsratssitzung am 17.11.2020 der

Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH,

Bühl

(im Folgenden auch ”BITS GmbH“ oder ”Gesellschaft“ genannt)

wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 ge-

wählt. Dar auf hin be auftragte uns die Geschäftsführung der Gesellschaft mit Schreiben vom 18.01.2021, den

Jah res ab schluss un ter Ein be zie hung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäfts jahr vom 1. Ja-

nu ar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 in entsprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB zu prüfen.

Die Gesellschaft ist nach den in § 267a Abs. 1 HGB bezeichne ten Größenmerkmalen als Kleinstkapitalge-

sellschaft ein zustu fen und daher primär nicht prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. i.V.m. § 267a Abs. 2 HGB.

Die Prüfungs pflicht ergibt sich aus § 103 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg in Verbin dung mit den

ent sprechen den Regelungen des Gesellschaftsvertrages.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren Vor-

schrif ten zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319a, 319b HGB, §§ 49

und 53 WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP entgegen.

Wir haben die Prüfung in den Monaten März bis Juni 2021 in unseren Geschäftsräumen in Bühl durchge führt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Die Geschäftsführung hat uns die Voll-

stän digkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 02.06.2021 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pieren festge hal ten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2020, bestehend aus Bi lanz, Ge winn- und Ver-

lustrechnung und Anhang, so wie den ge prüf ten La ge be richt 2020 beigefügt.

Die rechtlichen und steuerlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 2 und Anlage 3 darge stellt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem Prüfungsstandard PS 450 n.F. "Grundsätze ord nungs mä ßi ger

Er stel lung von Prüfungsberichten" des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düs sel dorf

er stellt.

Unserem Auftrag liegen die als Anlage Anlage 4 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt-

schafts prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Hö he

un serer Haf tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu
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Drit ten sind Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auf tragsbedingungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er

mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim mung zur Kenntnis vor-

gelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu ver ein baren, dass die

ver einbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche des Dritten uns ge gen über gelten sol len.



Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020 Seite 3

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richters tattung zur

Be ur teilung der Lage des Unternehmens im Jahresabschluss und im Lagebericht durch die gesetzlichen Ver-

treter Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Un ter neh mens

ab, die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen haben. Hier zu

gehö ren vertiefen de Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent wick lungen so wie ei-

ne kriti sche Würdi gung der zu Grunde gelegten An nahmen, nicht aber eigene Pro gno serechnungen. Unse re

Be richts pflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung erlauben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un mit tel bar

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also die Buchführung, den Jahres abschluss und den La gebe-

richt so wie alle Unter lagen, wie Kostenrechnungsunterlagen, Planungsrechnungen, wichtige Ver träge, Pro-

tokolle und Berichterstattungen an die für die Über wachung Verantwortli chen, die wir im Rah men unserer

Prü fung her an gezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage des Unternehmens und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch

die Geschäftsführung im Jahresabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

2.2 Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

- Die Zahl der Arbeitsplätze bei den im BITS ansässigen Unternehmen hat sich zum Vorjahr um 4 reduziert

und lag per Jah resende 2020 bei 24.

- Zum 31.12.2020 waren alle 16 Mieträume vermietet. Zusätzlich wurde der Konferenzraum an die Robert

Bosch GmbH und andere Interessenten vermietet. Die Robert Bosch GmbH hat den für den Konferenz-

raum geschlossenen Mietvertrag zum 31.12.2020 gekündigt.

- Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr von TEuro 65,0 auf TEuro 64,4 leicht gesunken, la gen aber

trotz dem deutlich über dem geplanten Wert von TEuro 55,4.

- Die Gesamtaufwendungen verringerten sich von TEuro 159,8 auf TEuro 141,0 und lagen damit lediglich

um TEuro 1,3 über dem bud ge tier ten Wert. Der Kostenanstieg war überwiegend durch Re paraturen an

der Aus sen fas sade des BITS-Ge bäudes (TEuro 23,9) und einer Dreh tür (TEuro 3,9) beeinflusst.
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2.3 Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH im

Lagebericht basiert auf An nahmen, bei de nen Be urteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Dar-

stellung für plausibel. In die sem Zu sam menhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuwei sen:

- Ein ausgeglichenes Ergebnis ist aufgrund der derzeitigen Struktur der Gesellschaft nicht zu erzielen. Mit

den zur Ver fü gung stehenden Mietflächen kann die Ertragssi tuation der BITS GmbH nicht ent scheidend

ver bes sert wer den. Auch für 2021 wird teilweise mit Leerstän den ge rechnet.

- Die Kostenseite ist nach wie vor geprägt von einem ho hen Anteil an Fixkosten (Personalaufwand bzw.

Fremd ar bei ten, Abschreibungen). Ferner sind höhere Reparatur kosten in den kom menden Jahren zu er-

war ten.

- Unter diesen Voraussetzungen wird sich die Höhe des jährlichen Verlustes nicht ent schei dend re du zie ren

lassen. Folgende Maßnahmen wurden bereits zur Verbesserung der Ergebnissituation umgesetzt:

- Im Jahr 2013 wurde eine Mietpreiserhöhung für Neu mie ter beschlossen.

- Im Jahr 2020 wurde beschlossen, dass bereits existierende Fir men, die jünger als 5 Jahre sind,

ins BITS aufgenommen werden können.

- Im Jahr 2020 wurde beschlossen, die maximale Mietdauer auf 10 Jahre zu verlängern. Der Miet-

preis wird ab Jahr 5 suk zessive auf Marktni veau angepasst.

- Laut Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Fehlbetrag von rd. TEuro 86,4 prognostiziert.

- Sofern die im Rahmen der Wirtschaftsförderung vom Gemeinderat der Stadt Bühl beschlossene Verlust-

über nahme für die BITS GmbH weiter fortgeführt wird, ist deren Bestand gesichert.
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3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und den nach deut-

schen Rech nungslegungsvorschriften aufgestellten Jahres ab schluss und den Lagebericht auf die Ein haltung

der ein schlägi gen ge setzlichen Vorschriften und der sie ergänzenden Be stim mungen des Gesellschaftsver-

trags ge prüft.

Die gesetzlichen Vertreter tragen die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten inter-

nen Kontrollen und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere Aufgabe als Ab-

schluss prüfer ist es, diese Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemachten Anga ben im

Rahmen unserer pflichtge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf den nach

deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht er ge ben.

Bei der Prüfung beachteten wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Haus halts-

grundsätzege setz (HGrG).

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten im Geld- und Leistungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätigkeit erga-

ben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in dieser Hin sicht er forderlich ge macht

hät ten.

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah men un-

serer Ei genverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche Re ge lun gen

und Ver ordnungen, IDW Prüfungsstandards sowie ggf. erweiternde Be dingungen für den Auftrag und die je-

weili gen Berichtspflichten begrenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §§ 316 ff. HGB unter Beachtung der vom IDW fest gestell ten

deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Durch füh rung von Ab schluss prü fungen vor ge nom men. Da nach ist

die Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob die

Buch füh rung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we sentlichen Män geln sind. Im Rah men der

Prü fung wer den Nach weise für die Anga ben in Buchfüh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis

von Stichproben be ur teilt. Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs-

und Gliede rungs grundsätze und der we sentli chen Ein schät zun gen der Geschäftsführung so wie die Wür di-

gung der Ge samt dar stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass

unsere Prüfung eine hin rei chend si chere Grund lage für unser Prü fungs ur teil bildet.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir ei ne Prüfungsplanung. Die se be-
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ruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünften der Geschäftslei tung über die

we sentli chen Unternehmensziele und Geschäftsrisiken. Dabei haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung,

Art und Um fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar-

beitern fest ge legt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten analytische Prüfungshand-

lungen sowie Einzelfallprüfungen. Hierbei haben wir die Grundsätze der We sent lich keit und der Risikoo rien-

tierung beachtet. Die Festlegung der Prüfungsschwerpunkte erfolgte unter Berücksichtigung der Unterneh-

mensgrö ße, der Un ternehmensart und der im Vorjahr vorgenommenen Prüfungshandlungen.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü fung

von den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden er bracht. Die Geschäfts füh-

rung hat uns die Vollständigkeit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des Lageberichts in der von

uns ein gehol ten Voll ständig keitserklärung am 02.06.2021 schrift lich be stätigt.
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4. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

4.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Gesellschaft sind nach unseren Feststellungen voll stän dig,

fort laufend und zeitgerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sichtliche Ord nung des Bu chungs-

stoffes mit einer für die Belange der Gesell schaft ausreichenden Glie derungs tiefe. Soweit im Rah men unse-

rer Prüfung Bu chungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord nungs ge mä ßen Do ku mentation

erforderlichen Angaben. Die Belegablage ist chronologisch geord net, so dass der Zu griff auf die Belege un-

mit tel bar an hand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch führung ent spricht so mit für das ge samte

Ge schäfts jahr den ge setzli chen An for derungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er mögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unse rer

Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut schen Rech-

nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von "Lexware buchhalter" durchgeführt. Die Verfahrens-

abläufe in der Buch führung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisato ri schen Än de rungen er fah-

ren. 

4.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res ab-

schluss zum 31. Dezember 2020 wurden alle für die Rechnungslegung geltenden ge setzli chen Vor schrif ten

ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und aller größen ab hängi gen, rechts form gebun-

denen oder wirt schaftszweigspezifischen Regelungen sowie die Normen beachtet.

Wegen einer den Jahresabschluss betreffenden Erweiterung der Abschlussprüfung aufgrund gesetzlicher

Vorschriften berichten wir unter Abschnitt 5 auch über das Er gebnis dieser Prü fung.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der BITS GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020

bis zum 31. Dezember 2020 sind nach unseren Feststellungen ord nungsmä ßig aus der Buch füh rung und aus

den weite ren ge prüften Unterlagen abgeleitet. Die einschlä gi gen An satz-, Aus weis- und Be wer tungs vor-

schriften wur den dabei ebenso beachtet wie der Stetig keits grund satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben stellen wir fest, dass die Berichterstattung im

Anhang durch die gesetzli chen Ver treter voll ständig und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt

wurde.
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4.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2

Satz 1 HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den gesetz li chen Vor schriften

ent spricht.

4.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

4.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte Ge samt-

aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach stehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt unter Be-

ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen entspre chen des

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahres ab-

schlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Ver ständnis der Ge-

samt aussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage „unter Beachtung der

Grundsätze ord nungsmäßiger Buchführung“ auch im Rahmen des gesetzlich Zulässi gen durch Bi lan zierungs-

und Bewer tungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.

Da es uns für die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Adressaten - ins be-

sondere in Bezug auf die Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie die sachver-

haltsges taltenden Maßnahmen - erforderlich erscheint, gliedern wir die Posten des Jahres ab schlusses ent-

sprechend § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB auf und erläutern sie ausrei chend, soweit diese Angaben nicht im An-

hang enthalten sind.

4.2.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und

Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maß geb li-

chen Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Be-

standsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Fakto-

ren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmung sind, deren

Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der gesetzlichen Ver-

treter liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den

diesen zu Grunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zu lässiger Wert-

ansätze. Nach unseren Feststellungen wurden Ermessensspielräume in zulässiger Weise ausgenutzt.
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Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Aus übung von

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entschei dungen der gesetzli-

chen Vertreter eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses ermöglicht wird.

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir auf die entspre chen den An ga ben im

Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wieder holung füh ren würde.

4.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun gen auf

die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü fungshand lungen im Prü-

fungs zeitraum nicht vor.

4.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Ver ständ nis

der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungs grundlagen und

deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, er for-

derlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen in Form zusammengefasster Tabellen, Strukturbilanzen, Gegen über-

stellungen zusammengefasster, betriebswirtschaftlich aussagefähiger Zahlen des Geschäftsjahres mit Zahlen

aus Vorjahren, eine Kapitalflussrechnung und eine Cashflow-Analyse nehmen wir außerhalb der vorlie gen den

Ausfüh rungen zur Gesamtaussage im eigenständigen Abschnitt "Vermögens-, Fi nanz- und Er tragslage" in

unseren Prüfungsbericht auf, um die Lage und Ent wicklung des Un terneh mens im Be richtsjahr zu verdeut li-

chen.

4.3 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

4.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus

den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichta ge 31. Dezem-

ber 2020 und 31. Dezember 2019.
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Entwicklung der Vermögenslage
31.12.2020 31.12.2019 Veränderung

TEuro % TEuro % TEuro %

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten ein-

schließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 409,5 72,5 436,2 76,6 -26,7 -6,1

2. technische Anlagen und Maschinen 10,9 1,9 5,5 1,0 5,4 98,2

3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,2 0,2 1,8 0,3 -0,6 -33,3

4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 10,0 1,8 10,0 1,8 0,0 0,0

431,6 76,4 453,5 79,6 -21,9 -4,8

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. fertige Erzeugnisse und Waren 0,1 0,0 0,3 0,1 -0,2 -66,7

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 6,8 1,2 10,1 1,8 -3,3 -32,7

2. sonstige Vermögensgegenstände 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 -100,0

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,

Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 123,0 21,8 102,3 18,0 20,7 20,2

129,9 23,0 112,8 19,8 17,1 15,2

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3,4 0,6 3,2 0,6 0,2 6,3

564,9 100,0 569,5 100,0 -4,6 -0,8

Entwicklung der Kapitalstruktur
31.12.2020 31.12.2019 Veränderung

TEuro % TEuro % TEuro %

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 375,0 66,4 375,0 65,8 0,0 0,0

II. Gewinnrücklagen

1. andere Gewinnrücklagen 224,7 39,8 224,7 39,5 0,0 0,0

III. Jahresfehlbetrag -76,6 -13,6 -94,8 -16,6 18,2 -19,2

523,1 92,6 504,9 88,7 18,2 3,6

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 5,5 1,0 5,5 1,0 0,0 0,0
5,5 1,0 5,5 1,0 0,0 0,0

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,0 0,0 20,6 3,6 -20,6 -100,0

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistun-

gen 1,0 0,2 7,6 1,3 -6,6 -86,8

3. sonstige Verbindlichkeiten 32,0 5,7 27,9 4,9 4,1 14,7

33,0 5,9 56,1 9,8 -23,1 -41,2

D. Rechnungsabgrenzungsposten 3,2 0,6 3,1 0,5 0,1 3,2

564,9 100,0 569,5 100,0 -4,6 -0,8

Das Gesamtvermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEuro 4,6 bzw. 0,8 % auf TEuro 564,9 verrin gert.

Die ser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der Minderung des langfristig gebundenen Vermögens.
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Der Anteil des langfristig gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen hat sich von 79,6 % in 2019 auf

76,4 % in 2020 reduziert.

Der Rückgang bei den Sachanlagen um TEuro 21,9 beruht auf planmäßigen Abschreibungen von TEu ro 29,7

und Investitionen in neue Sachanlagen in Höhe von TEuro 7,8. Der überwiegende Teil der Investitio nen ent-

fiel dabei auf den Einbau neu er Trenn wände in der Küche und in zwei Büros (TEuro 6,8).

Das mittel- und kurzfristige Vermögen hat sich im Wesentlichen durch gestiegene Giro- und Festgeldgutha-

ben um TEuro 20,7 auf nun mehr TEuro 123,0 bzw. 20,2 % erhöht.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von TEuro 3,4 beinhaltet überwiegend an die Stadt Bühl

vor ausbe zahlte Erbbauzinsen.

Das Eigenkapital der Gesellschaft ist um TEuro 18,1 bzw. 3,6 % auf TEuro 523,1 gestiegen. Die bilanziel le

Ei gen ka pi talquote der Gesellschaft zum Ab schluss stich tag erhöhte sich auf 92,6 % des Ge samt ka pitals ge-

gen über 88,7 % im Vorjahr.
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4.3.2 Finanzlage

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel des geprüften Unter neh-

mens gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, welche die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Me-

thode dar stellt und den Grundsätzen des vom Deutschen Standardisierungsrat DSR erar bei te ten Deut schen

Rech nungslegungsstandards Nr. 21 (DRS 21) entspricht.

2020 2019
TEuro TEuro

1. Periodenergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag) -76,6 -94,8
2. +/-

des Anlagevermögens
Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände

29,7 29,2
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 0,0 -0,6
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 0,0 0,0
5. -/+

zuzuordnen sind
sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit
Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

3,3 -2,4
6. +/-

sind
anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie

-6,5 4,8
7. -/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,0 0,0
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge 0,0 0,3
9. - Sonstige Beteiligungserträge 0,0 0,0
10. +/-

außergewöhnlicher Bedeutung
Aufwendungen / Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder

0,0 0,0
11. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag 0,0 0,0
12. +

Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung
Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher

0,0 0,0
13. -

Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung
Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher

0,0 0,0
14. -/+ Ertragsteuerzahlungen 0,2 1,6
15. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 14) -49,9 -61,9

16. +
Anlagevermögens
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen

0,0 0,0
17. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen 0,0 0,0
18. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0,0 0,0
19. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -7,8 -0,4
20. +

des Finanzanlagevermögens
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen

0,0 0,0
21. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 0,0 0,0
22. + Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis 0,0 0,0
23. - Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis 0,0 0,0
24. +

Finanzdisposition
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen

0,0 0,0
25. -

Finanzdisposition
Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen

0,0 0,0
26. +

Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung
Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher

0,0 0,0
27. -

Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung
Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher

0,0 0,0
28. + Erhaltene Zinsen 0,0 0,0
29. + Erhaltene Dividenden 0,0 0,0
30. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 16 bis 29) -7,8 -0,4
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31. +
Vorjahr)
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern (Verlustübernahme

94,8 68,5
32. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter 0,0 0,0
33. +

Krediten
Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)

0,0 0,0
34. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten -16,5 -36,6
35. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen / Zuwendungen 0,0 0,0
36. +

Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung
Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher

0,0 0,0
37. -

Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung
Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher

0,0 0,0
38. - Gezahlte Zinsen 0,0 -0,3
39. - Gezahlte Dividenden an Gesellschafter 0,0 0,0
40. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 31 bis 39) 78,3 31,6

41.
(Summe aus 15, 30, 42)
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

20,6 -30,7
42. +/- Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 0,0 0,0
43. +/- Konsolidierungskreisbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds 0,0 0,0
44. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 102,3 133,0
45. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 41 bis 44) 123,0 102,3

Der Finanzmittelfonds hat sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um TEuro 20,7 auf TEuro 123,0

erhöht.
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4.3.3 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden

Geschäftsjahre 2020 und 2019 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verän derun gen:

01.01. bis 01.01. bis Änderung ggü.
31.12.2020 31.12.2019 dem Vorjahr in
TEuro % TEuro % TEuro %

Umsatzerlöse 64,4 100,0 64,0 100,0 0,4 0,6

+ Sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0 1,0 1,6 -1,0 -100,0

= Rohergebnis 64,4 100,0 65,0 101,6 -0,6 -0,9

- Personalaufwand 10,6 16,5 10,7 16,7 -0,1 -0,9

- Abschreibungen 29,7 46,1 29,2 45,6 0,5 1,7

- Sonstige betriebliche Aufwendungen 97,7 151,7 116,7 182,3 -19,0 -16,3

= Betriebsergebnis -73,6 -114,3 -91,6 -143,1 18,0 -19,7

- Finanzaufwand 0,0 0,0 0,3 0,5 -0,3 -100,0

= Finanzergebnis 0,0 0,0 -0,3 -0,5 0,3 -100,0

= Ergebnis nach Steuern -73,7 -114,4 -91,9 -143,6 18,2 -19,8

- Sonstige Steuern 2,9 4,5 2,9 4,5 0,0 0,0

= Jahresergebnis -76,6 -118,9 -94,8 -148,1 18,2 -19,2

Die Ergebnisstruktur stellt sich wie folgt dar:

Die Umsatzerlöse von TEuro 64,4 liegen um TEuro 0,4 über dem Vorjahr. Ursache hierfür sind im Wesentli-

chen die in 2020 gestiegenen Mieteinnahmen (+ TEuro 1,3) und Erlöse aus Nebenkostenabrechnung

(+ TEuro 0,8).

Sonstige betriebliche Erträge waren keine vorhanden. Diese fielen im Vorjahr an durch die Auflösung von

Rückstellungen und Zahlungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz.

Der Personalaufwand betrug im Berichtsjahr TEuro 10,6 und war gegenüber dem Vorjahr konstant.

Die planmäßigen Abschreibungen des Anlagevermögens lagen mit TEuro 29,7 um TEuro 0,5 unter den Ab-

schrei bun gen des Vor jahres. Wie im Vorjahr entfallen TEuro 26,6 auf die Gebäudeabschreibung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um TEuro -19,1 auf TEuro 97,7 ge-

sunken. Im Vorjahr waren die Kosten durch Sondereffekte, im Wesentlichen durch Reparatur en an der Aus-

sen fas sade des BITS-Ge bäudes (TEuro 23,9) so wie der Reparatur einer Drehtür (TEuro 3,9), erhöht.

Das Finanzergebnis lag durch die vollständige Tilgung des Darlehens bei der Sparkasse Bühl bei Null.
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Im Erfolgsplan als Teil des Wirtschaftsplans für 2020 hatte die BITS GmbH ein Ergebnis vor Verlustaus gleich

von TEuro -84,3 prognosti ziert. Das im Berichtsjahr tatsächlich erzielte Ergebnis von TEuro -76,6 war damit

um rund 9 % besser als die Prognose und soll angabegemäß, wie in den Vorjahren, im Wege der Ver lust-

über nah me von der Ge sell schaf terin getragen werden.
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5. Feststellungen gemäß § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG be ach tet.

De ment sprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungs gemäß, d.h. mit der er forderli chen

Sorg falt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handels rechtlichen Vor schrif ten, den Be stim mungen

des Gesellschaftsvertrags und der Ge schäftsordnung für die Ge schäfts füh rung ge führt worden sind.

Unsere Prüfung hat keine Be sonderheiten er ge ben, die nach unserer Auf fas sung für die Be ur tei lung der 

Ordnungsmäßigkeit der Ge schäftsfüh rung von Be deutung sind.



Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH

Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2020 Seite 17

6. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 02.06.2021 dem Jah resab schluss zum 31. Dezember

2020 und dem La ge bericht für das Ge schäfts jahr 2020 der Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH

(Anlage 1 des Prü fungsberichts) den uneinge schränkten Be stäti gungs ver merk er teilt, der von uns an die ser

Stel le wie derge geben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH – bestehend aus der

Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bühler Innovations- & Tech-

nologieStartups GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-
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hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab schluss und den Lagebe richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs prozesses der Gesellschaft

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
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langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei-

bung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vor schrif ten und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F.).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs be-

richts setzt unsere vorhe rige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der be-

stätigten Fassung abwei chenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) er for dert unse re

er neute Stellung nahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prü fung hin gewie sen

wird. Wir weisen dies bezüglich auf § 328 HGB hin.

Bühl, den 02.06.2021

wpz GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 
Joachim Zink
Wirtschaftsprüfer

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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Gegenstand des Unternehmens: 

 
Gegenstand des Unternehmens ist die Kommunale Wirtschaftsförderung zur Verbesserung 
der wirtschaftlichen und sozialen Struktur in der Region Bühl.  

Die Gesellschaft verfolgt mit der Wirtschaftsförderung primär folgende Ziele: 
 

• die Förderung technologieorientierter, innovativer und zukunftsfähiger  
Existenzgründer und Jungunternehmer mit Perspektiven  

• die Einbindung in regionale Netzwerke, wie die IG Wirtschaftsregion Mittelbaden, 
die TechnologieRegion Karlsruhe oder den Verband der Baden-Württembergi-
schen Gründerzentren e.V.  

• die Herstellung von Kontakten und Kooperationen mit Bühler Unternehmen  

• die Förderung von Wissenschaft und Forschung in der Region Bühl 

• die Förderung von Technologien für Bühler Unternehmen 

• den Technologietransfer in Bühler Unternehmen und in die Region 

 

Die Wirtschaftsförderung erfolgt insbesondere über 
 

• wirtschaftliche Hilfestellungen durch kostengünstige Vermietungen und Verpach-
tungen von Geschäfts- und Büroräumen an Existenzgründer und junge Unterneh-
men für einen Zeitraum bis maximal zehn Jahren sowie die Bereitstellung von Ge-
meinschaftseinrichtungen im Gründerzentrum 

• allgemeine technische und/oder wirtschaftliche Beratung für alle Unternehmensbe-
reiche (BITS-Beirat), Schulungs- und Aufklärungsveranstaltungen und durch den 
Aufbau eines Beratungsnetzwerkes bestehend aus u.a. Universitäten, wissen-
schaftlichen Instituten, Industrie- und Handelskammer, Arbeitsamt, Krankenkas-
sen, Banken, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Wirtschaftsunternehmen mit 
Sitz in der Region. 

 
Gesellschafter: 

Stadt Bühl (100 %) 
 

Geschäftsführung 

Alleiniger Geschäftsführer ist seit 1. Juli 2016 Herr Jürgen Braun. 
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Lagebericht 
Aufsichtsrat / Gesellschafterversammlung  

 
Im Geschäftsjahr 2020 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen (07. Juli und 17. November) und 
zwei Gesellschafterversammlungen statt. Folgende Tagesordnungspunkte wurden beraten 
und (zustimmende) Beschlüsse gefasst: 
 
 

• Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 

• Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2020 

• Aktuelles aus dem BITS 

• Sachstandsbericht für den Zeitraum 1. November 2019 bis 30. Juni 2020 

• Sachstandsbericht für den Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Oktober 2020 

• Erhaltungsaufwendungen Gebäude 

• Technische Infrastruktur (Wlan, Flatscreen-Bildschirme Konferenzraum) 

• Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 mit 5-jähriger Finanzplanung 

 

 
Eine Änderung der Satzung und des Gesellschaftervertrages für das BITS wurde beschlos-
sen. Vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingen sollen auch bereits existierende 
Firmen, die jünger als 5 Jahre sind, im BITS aufgenommen werden. Gleichzeitig soll die 
Mietdauer auf 10 Jahre verlängert werden. Die Mietpreise ab Jahr 5 sollen sukzessive dem 
Marktniveau angepasst werden. Der Gemeinderat und die Gesellschafterversammlung ha-
ben dieser Änderung zugestimmt. 
 

Personelle Besetzung 

 
Der Geschäftsführer arbeitet ehrenamtlich.  

Das Sekretariat ist mit 19 Wochenstunden besetzt. Das Aufgabengebiet der Sekretärin um-
fasst den Empfang, alle Sekretariatsarbeiten, die Betreuung der Haustechnik und Haus-
meisterdienste.  

Eine Raumpflegerin ist mit 6,5 Wochenstunden im BITS tätig. 
 

Beraterkreis  

 
Der erhöhte Beratungsbedarf von ExistenzgründerInnen und Jungunternehmern, insbeson-
dere in Fragen der Unternehmensführung und eines zielorientierten Managements wird 
durch einen neu etablierten Beraterkreis abgedeckt. Der Transfer von Wissen und Erfah-
rung sowie die Nutzung von Netzwerken ist damit ein weiteres, kostenloses Angebot im 
BITS. 

Mitglieder sind die Herren Dr. Reik (Technologie und Patente), Michael Klein (Recht und 
Compliance), Jürgen Braun (Marketing, Sales, Organisation), sowie Frau Sabine Georgi 
(Kommunikation).  
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Verbandstätigkeit  

 
Die BITS GmbH ist Mitglied im Verband der Baden-Württembergischen Technologie- und 
Gründerzentren.  

Die BITS GmbH ist Gründungsmitglied der Interessengemeinschaft Wirtschaftsregion Mit-
telbaden. Der Geschäftsführer Jürgen Braun hat an der Mitgliederversammlung teilgenom-
men. 

Die BITS GmbH ist Mitglied der WRO Wirtschaftsregion Ortenau. Aus Kostengründen wird 
diese Mitgliedschaft beendet. 

 
Veranstaltungen  

 

Besonders die Präsentationen des BITS durch die Geschäftsleitung vor interessierten 
Gruppierungen haben die Bekanntheit des BITS in der Region weiter erhöht. Daneben ha-
ben Unternehmen aus der Region den Konferenzraum für eigene Tagungen und Konferen-
zen angemietet. 

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Veranstaltungen in 2020 auf ein Minimum redu-
ziert werden. 

 

BITS Akademie 

Keine Veranstaltungen wegen Corona-Pandemie. 

 

 
Geschäftsverlauf  

 

Entwicklung der Arbeitsplätze: 

 

Am 01.01.2020 belief sich die Zahl der Arbeitsplätze im BITS auf insgesamt 28. Damit er-
höht sich die kumulierte Zahl an Arbeitsplätzen seit Gründung auf 130. 

Die Anzahl der Arbeitsplätze lag zum 31.12.2020 bei 24.  

 

Entwicklung der Vermietung im Einzelnen: 

 

Die Firma Social X Marketing GmbH ist am 29.02.2020 ausgezogen.  

Die Firma S&C Software & Consulting ist am 01.10.2020 eingezogen. Das Unternehmen 
beschäftigt sich mit der Entwicklung, Beratung und Schulung im Bereich Software. 

Die Mietauslastung war 2020 nahe 100%. Zum Jahresbeginn 2021 sind alle Räume ver-
mietet.  

 

Die Räume werden im Einzelnen genutzt von: 
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punktgenau GmbH / seitenweise Verlag GmbH 

4 Räume mit einer Mietfläche von 124 m² 
Mietbeginn: 01. September 2010 mit zwei Räumen 

 

Zaka GmbH 

1 Raum mit einer Mietfläche von 25 m² 
Mietbeginn: 01. September 2014  

 

Allevio AG 

2 Räume mit einer Mietfläche von 50 m² 
Mietbeginn: 01. Dezember 2014  

 

hrcon,de, Inhaber Mathias Bächle 

1 Raum mit einer Mietfläche von 25 m² 
Mietbeginn: 01. März 2017  

 

Bilderreich Fine Image Scans, Inhaber Stefan Frietsch 

2 Räume mit einer Mietfläche von 62 m² 

Mietbeginn: 01. Mai 2015 

 

Cestriom GmbH, vormals PulsDemag GmbH  

3 Räume mit einer Mietfläche von 87 m² 

Mietbeginn: 15. Januar 2017 

 

INT3 Haus GmbH 

1 Raum mit einer Mietfläche von 25 m² 

Mietbeginn: 01. April 2019 

 

Bison Global, Inhaberin Kerstin Schriever 

1 Raum mit einer Mietfläche von 25 m² 

Mietbeginn: 01. November 2018 

 

S&C Software & Consulting, Inhaber Selim Ok und C. Sanli Ok 

1 Raum mit einer Mietfläche von 25 m² 

Mietbeginn: 01. Oktober 2020 

 

Der Konferenzraum wird an externe Interessenten vermietet.  
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Entwicklung im virtuellen BITS  
 

In Jahr 2020 entwickelte sich das Virtuelle BITS weiterhin positiv: insgesamt partizipieren 
aktuell 20 Firmen von den Leistungen und Angeboten des BITS wie etwa dem Coaching 
durch den Beirat.  

 

Geschäftsentwicklung  

 

Die primäre Aufgabe der BITS GmbH ist es, die Gründerfirmen schnell zum Erfolg zu füh-
ren, um sie nach ca. zwei bis fünf Jahren in Bühl oder in der Region anzusiedeln. Durch 
diese zukunftsfähigen Firmen sollen neue Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaftskraft 
der Region gestärkt werden.  

Statistische Daten zeigen, dass in den Landkreisen Rastatt und Ortenau die Zahl der Un-
ternehmensgründungen im Vergleich zum Bund als auch zum Land unterdurchschnittlich 
ist. Dies zeigt sich auch in der Anzahl von interessanten Anfragen im BITS. 

Durch die Corona-Pandemie wurde das Gründungsklima zusätzlich stark negativ beein-
flusst. 

Durch verstärkte Werbemaßnahmen soll eine deutliche Steigerung der Außenwahrneh-
mung und eine Erhöhung des Bekanntheitsgrades des BITS erzielt werden. Ziel der Wer-
bemaßnahmen ist es, potenzielle Unternehmensgründer auf das BITS aufmerksam zu ma-
chen. Zu diesem Zweck wurde eine neue Marketingstrategie entwickelt. Die Positionierung 
wurde komplett überarbeitet. Die Vorteile des BITS werden breiter und strukturierter darge-
stellt. Der Fokus liegt auf den Bereichen Infrastruktur, Consulting, Fortbildung und Koope-
ration. Diese Maßnahmen waren erfolgreich. Die Anzahl der Seitenaufrufe der BITS-
Website hat sich von 178.000 auf über 418.000 mehr als verdoppelt. 

Trotzdem ist die Zahl der Interessenten nicht zufriedenstellend. Deshalb werden jetzt auch 
junge Firmen unter 5 Jahren im BITS aufgenommen. Zusätzlich wird die Mietdauer künftig, 
unter sukzessiver Anpassung der Mieten auf Marktniveau, auf bis zu 10 Jahre verlängert. 
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Weitergehende Verlängerungen sollen mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung 
möglich sein. Gemeinderat und Aufsichtsrat haben diesem Plan zugestimmt. 

Das Angebot im Bereich Consulting wurde auf hohem Niveau beibehalten und konnte auch 
Firmen außerhalb des BITS zur Verfügung gestellt werden.  

Das BITS verfügt seit Oktober 2017 über einen Breitbandanschluss mit einer Kapazität von 
100 MBit/s. Dieser wurde zu günstigen Konditionen von der Firma TelemaxX bereitgestellt. 
Die Kosten werden über die Nebenkostenabrechnung an die Mieter verrechnet. 

Die Infrastruktur wurde durch freies Wlan im Gebäude und Flatscreen-Bildschirmen im Kon-
ferenzraum verbessert. 

 

Geschäftsergebnis 

 
Das Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 beträgt -76.564,84 € im Vergleich zu    
-94.776,40 € im Vorjahr.  
Die Umsatzerlöse blieben mit rd. 64,4 T€ (Vorjahr: 64 T€) stabil. Personalkosten konnten 
geringfügig verringert werden und liegen jetzt bei 10.560,96 € im Vergleich zu 10.680,39 €. 

Im Vergleich zum Vorjahr 2019 (-94.776,40 €) lag das Defizit 2020 in Höhe von 76.564,84 € 
wieder im Durchschnitt der Vorvorjahre.  

 

 

 

Budget 2021  
 
Im Budget für 2021 sind Mieteinnahmen von 59,5T€ geplant. Die Personalkosten bleiben 
auf dem Niveau von 2020. Die Marketingaufwendungen sind leicht gestiegen auf 10.150 €.  
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ZUSAMMENFASSUNG BUDGET 2021 verglichen mit 2020 UND 2019 
 

 

 
 
 

Chancen und Risiken  

 

Risiken 
 

Die Entwicklung der BITS GmbH ist seit der Gründung im November 2001 weitgehend plan-
mäßig verlaufen und kann hinsichtlich der Entwicklung der Firmen und Arbeitsplätze als 
sehr erfolgreich bewertet werden.  

Unabhängig hiervon ist ein ausgeglichenes Ergebnis aufgrund der derzeitigen Struktur des 
BITS nicht zu erzielen. Mit den zur Verfügung stehenden Mietflächen kann die Ertragssitu-
ation der BITS GmbH nicht entscheidend verbessert werden. Die Kostenseite hingegen ist 
geprägt von einem hohen Anteil an Fixkosten (Personalaufwand bzw. Fremdarbeiten, Ab-
schreibungen). Unter diesen Voraussetzungen wird sich die Höhe des jährlichen Verlustes, 
trotz einer ab 2013 geltenden Mietpreiserhöhung für Neumieter, nicht entscheidend redu-
zieren lassen. 

Auch für 2021 wird teilweise mit Leerständen gerechnet. Ebenso sind Reparaturkosten in 
den kommenden Jahren zu erwarten. 

Die Corona-Pandemie wird zusätzlich die Chancen für die Aufnahme neuer Firmen redu-
zieren. 

Sofern die, im Rahmen der Wirtschaftsförderung, vom Gemeinderat der Stadt Bühl be-
schlossene Verlustübernahme für die BITS GmbH weiter fortgeführt wird, ist deren Bestand 
gesichert.  

 

Chancen 
 

Die Aktivitäten der BITS GmbH, auch im Rahmen des virtuellen BITS, tragen dazu bei, die 
Bekanntheit des BITS zu erhöhen und seine Vernetzung mit der Wirtschaft in der Region 
zu verstärken. Das Gleiche gilt für die Präsentation des BITS und seiner Firmen bei Unter-
nehmen der Region durch den Geschäftsführer.  
 
Nicht zuletzt auch durch diese Aktivitäten und die Werbung der letzten Jahre hat die Be-
kanntheit des BITS weiter zugenommen, wodurch das große Potential der BITS GmbH als 

IST 2019 IST 2020 Plan 2021
in T € in T € in T €

Erträge 65,0 64,4 59,5

Personalkosten -10,7 -10,6 -11,4

Abschreibungen -29,2 -29,7 -29,0

Werbung -1,7 -0,6 -10,1

Sonstige Kosten -115,0 -97,2 -92,3

Zinsen / Steuern -3,2 -2,9 -3,1

Ergebnis -94,8 -76,6 -86,4
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ein Zentrum der Wirtschaftsförderung in Bühl ausgeschöpft werden kann. Aufgrund dieser 
erfolgreichen Arbeit können weitere hochwertige Arbeitsplätze in der Region geschaffen 
und neue Unternehmen angesiedelt werden. 
 
Durch die bessere Koordination mit den Aktivitäten der Wirtschaftsförderung der Stadt Bühl 
ergeben sich signifikante Synergie-Effekte. Dadurch wird die Attraktivität des Wirtschafts-
standortes Bühl generell gestärkt. 

 

Bühl, den 26.05.2021 

 

 

Jürgen Braun  
Geschäftsführer  
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Bilanz zum 31.12.2020 

 
 

    
AKTIVA    Geschäftsjahr Vorjahr 

Euro   Euro   Euro 
            
A. Anlagevermögen           
            

I. Sachanlagen           
            

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 
und Bauten einschließlich der Bauten auf 
fremden Grundstücken 409.474,00       436.176,00 

2. technische Anlagen und Maschinen  10.931,02       5.540,00 
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-

ausstattung  1.171,58       1.781,79 
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im 

Bau 10.000,00    10.000,00 
        

  
431.576,60   453.497,79 

            
            
B. Umlaufvermögen           
            

I. Vorräte           
1. fertige Erzeugnisse und Waren 129,15       346,58 

        129,15   346,58 
II. Forderungen und sonstige Vermögens- 

gegenstände 
          

            
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen 
6.787,37       10.090,53 

2. sonstige Vermögensgegenstände 15,74       53,55 
        

 
  

 

          6.803,11 
 

 10.144,08 
      

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Gutha-
ben bei Kreditinstituten und Schecks 

    122.965,32   102.339,45 

            
C. Rechnungsabgrenzungsposten     3.389,31   3.168,34 
      

   

      564.863,49   569.496,24 
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Bilanz zum 31.12.2020 

 
 

Vorjahr
Euro Euro Euro

A.

375.000,00 375.000,00

Gewinnrücklagen

andere Gewinnrücklagen 224.714,07 224.714,07

-76.564,84 -94.776,40

B.

sonstige Rückstellungen 5.450,00 5.450,00

C.

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 0,00 20.556,62

   - davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 
Jahr Euro 0,00 (Euro 20.556,62)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen 1.012,15 7.557,56

- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 
Jahr Euro 1.012,15  (Euro 7.557,56)

Sonstige Verbindlichkeiten 32.024,39 27.932,52
- davon aus Steuern 2.711,53 Euro (2.501,42 Euro)

- davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem 
Jahr Euro 13.342,58 (Euro 12.102,30 )

   - davon mit einer Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahren
      15.681,81 Euro (15.830,22 Euro)

33.036,54 56.046,70

D. Rechnungsabgrenzungsposten 3.227,72 3.061,87

564.863,49 569.496,24

1.

2.

3.

Rückstellungen

1.

Verbindlichkeiten

II.

1.

III. Jahresfehlbetrag

I. gezeichnetes Kapital

PASSIVA Geschäftsjahr

Eigenkapital
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Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01.01. bis 31.12.2020 

 
 
 

  

Vorjahr
Euro Euro Euro

1. 64.402,33 64.030,47

2. 19,44 1.004,65

3.

8.111,98 8.195,74

2.448,98 2.484,65

10.560,96 10.680,39

4.

29.717,19 29.182,88

5. 97.746,07 116.702,03

6. 0,00 0,00

7. 47,93 331,76

8. -73.650,38 -91.861,94

9. 0,00 0,00

10. 2.914,46 2.914,46

11. Jahresfehlbetrag -76.564,84 -94.776,40

sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Geschäftsjahr

Umsatzerlöse

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

sonstige betriebliche Erträge

Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
Anlagevermögens und Sachanlagen

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung

Ergebnis nach Steuern

sonstige betriebliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Sonstige Steuern
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Anhang   
Angaben zur Form und Darstellung 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Die vorliegende Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020 wurden 
unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen 
Vorschriften des GmbHG für große Kapitalgesellschaften erstellt. Für die Darstellung der 
Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren in Staffelform gewählt. 

Die Wertansätze der Vorjahresbilanz wurden unverändert übernommen. 

 
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 

Die Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten bewertet und werden entsprechend 
ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.  

Die Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tages-
werte am Bilanzstichtag niedriger gewesen sind, werden diese angesetzt. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensge-
genstände sind zu Nominalbeträgen bilanziert. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch 
Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Konkret ausfallgefährdete Forderungen 
wurden einzelwertberichtigt.  

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt. 

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag bilanziert. 

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie be-
messen sich nach der voraussichtlichen Inanspruchnahme. 

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.  

 
Erläuterungen zur Bilanz  

Anlagevermögen 

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird in dem nachfolgenden 
Anlagenspiegel dargestellt: 
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Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020 (Anlagenspiegel) 
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BITS GmbH 

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

Sämtliche Forderungen sind innerhalb eines Jahres fällig.  
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen vorwiegend aus der Betriebs-
kostenabrechnung und Breitbandabrechnung aus 2020 und noch ausstehenden Mietzah-
lungen.  
 

Gezeichnetes Kapital 

Ausgewiesen wird das satzungsmäßige gezeichnete Kapital der BITS GmbH 
(375.000 EUR). Es ist in voller Höhe erbracht. 
 
 
Jahresfehlbetrag / Verlustvortrag 
 
Der Jahresfehlbetrag aus 2019 in Höhe von 94.776,40 € wurde von der Stadt Bühl durch 
Beschluss des Gemeinderats vom 17.06.2020 und auf Basis des Grundsatzbeschlusses 
vom 26.03.2003 übernommen. 
 
 
      2020    2019 
      EUR        EUR 
Verlustvortrag 01.01.      -94.776,40      -68.532,59 
Verlustübernahme Stadt Bühl    94.776,40                  68.532,59 
          _____ 
Verlustvortrag 31.12.   0,00      0,00 
 
 
 
Sonstige Rückstellungen  

 
Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt: 

Rückstellungen Stand 

01.01.2020

Verbrauch Auflösung Zuführung Stand 

31.12.2020
EUR EUR EUR EUR EUR

für ausstehende 
Rechnungen 50,00 30,80 19,20 50,00 50,00

Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

für Prüfungskosten 20 5.400,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00

für Prüfungskosten 21 0,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00

Sonstige Rückstel-

lungen gesamt 5.450,00 5.430,80 19,20 5.450,00 5.450,00
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Verbindlichkeiten 

Die bestehenden Verbindlichkeiten haben folgende Laufzeiten: 

Verbindlichkeiten Gesamt davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 

einem Jahr
von einem bis 
zu fünf Jahren

über 
fünf Jahre

EUR EUR EUR EUR

gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00

aus Lieferungen und 
Leistungen 1.012,15 1.012,15 0,00 0,00

gegenüber 
der Stadt Bühl 23.631,05 13.631,05 10.000,00 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 8.393,34 2.711,53 5.681,81 0,00

Summe 33.036,54 17.354,73 15.681,81 0,00
 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden zum 31.10.2020 vollständig getilgt 
und betragen zum Wirtschaftsjahrende 0,00 €.  

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bühl mit Restlaufzeit von einem bis zu fünf 
Jahren handelt es sich um eine Ausleihung bei der Stadt Bühl (10.000,00 €).  
Bei den sonstigen Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von bis zu einem Jahr handelt es sich 
um Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer gegenüber dem Finanzamt aus dem Jahr 2019 
(773,96 €) und dem Jahr 2020 (1.937,57 €). 
 

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahren handelt 
es sich um geleistete Mietkautionen (5.681,81 €). 
 
Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

Diese Bilanzposition betrifft die Zahlungseingänge von 3 Mieten für Januar 2021 bereits 
Ende Dezember 2020. 
 
 
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Umsatzerlöse 

Bei dieser Position handelt es sich im Wesentlichen um Mieterlöse (37.109,12 EUR), Erlöse 
aus der Nebenkostenabrechnung (16.934,03 EUR), Erlöse aus sonstigen Mieteinnahmen 
(4.043,61 EUR) und Erlöse aus sonstigen Umlagen (5.539,31 EUR). 

 
Sonstige betriebliche Erträge 

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erträge aus der Auflösung einer Rückstel-
lung (19,20 EUR) sowie Überzahlungen in Centhöhe (0,24 EUR) enthalten. 
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Personalaufwand 

In dieser Position ist der Personalaufwand für eine Buchhaltungskraft und für eine Reini-
gungskraft ausgewiesen. 

 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: 

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

Betriebskosten u.a. (Erbbauzins) 4.110,05 5.300,05

Gas, Strom, Wasser, Abwasser 5.875,68 3.384,61

Versicherungen 2.756,72 3.421,24

Werbekosten 611,55 1.688,96

Kosten Warenabgabe 424,69 895,49

Fremdarbeiten 30.846,10 30.062,26

Abschluss- und Prüfungskosten 5.450,00 5.450,00

Aufsichtsratsentschädigungen 3.837,60 3.218,40

Instandhaltung betrieblicher Räume, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung

6.108,03 32.069,66

Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.069,57 11.990,76

Sonstige Raumkosten 1.088,00 0,00

Sonstige Grundstücksaufwendungen 2.749,71 2.750,27

Bewirtungskosten 594,61 692,97

Übrige 27.223,76 15.777,36

Summe 97.746,07 116.702,03
 

Bei den Fremdarbeiten handelt es sich um Personalgestellungen durch die Stadt Bühl für 
die Besetzung des Sekretariats mit Hausmeisterdienst (30.846,10 EUR). 
 
 
Jahresfehlbetrag 

 
Der Ausgleich des Jahresfehlbetrags 2020 soll –sofern dies vom Gemeinderat beschlossen 
wird – durch Verlustübernahme von der Stadt Bühl im Jahr 2021 erfolgen.  
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Sonstige Angaben 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen ergeben sich aus folgenden Verträgen: 

Erbbauvertrag mit der Stadt Bühl 
jährlicher Erbbauzins: 4.110,05 EUR  (Restlaufzeit bis Ende 2027)  
 
Ausleihungsvertrag mit der  
Stadt Bühl 10.000,00 EUR (Restlaufzeit bis 4. Mai 2023) 
 

 
Arbeitnehmer 

Im Berichtsjahr war durchschnittlich eine Person beschäftigt. Außerdem waren 2 Mini-job-
ber (Buchhaltung, Reinigungskraft) angestellt.  
 

 
Sitz der Gesellschaft 

Sitz der Gesellschaft ist Bühl. 
 

 
Handelsregistereintragung 
Die Gesellschaft ist eingetragen beim Amtsgericht Mannheim unter dem Aktenzeichen  
HRB 211249. 
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Organe der Gesellschaft 

Vertreter in der Gesellschafterversammlung:  
Schnurr, Hubert, Oberbürgermeister 
 

Aufsichtsrat: 
Name / Vorname / Beruf / Funktion 

Schnurr, Hubert, Oberbürgermeister Vorsitzender 
Dr.-Ing., Reik, Wolfgang, ehem. Geschäftsführer,  
Schaeffler Automotive Bühl GmbH & Co. KG 2. stellv. Vorsitzender 
Jokerst, Wolfgang, Bürgermeister 
Bross, Bernd, Sparkassenbetriebswirt, Stadtrat  
Prof. Dr. Ehinger, Karl, Physiker, Stadtrat 
Jäckel, Lutz, Geschäftsführer, Stadtrat 
Nagel, Ulrich, Notar, Stadtrat  
Teichmann, Peter, Medien-Designer, Stadtrat  
Preiss, Claus, Bankdirektor, Volksbank Bühl (bis 07.07.2020) 
Meier, Hans-Jörg, Vorstandsmitglied, Volksbank Bühl (ab 08.07.2020) 
Schnurr, Hans-Peter, Sparkassenbetriebswirt, Sparkasse Bühl 
Prof. Dr. Ing. Kachel, Gerhard, Hochschule Offenburg 
Fauck, Alexander, Geschäftsführer der IHK Technologiefabrik Karlsruhe GmbH 
Prof. Dr. Kohler, Heinz, Fachhochschulprofessor, Hochschule Karlsruhe (bis 31.03.2020) 
Prof. Dr. Klönne, Alfons, Fachhochschulprofessor, Hochschule Karlsruhe (ab 17.11.2020)  
Dr. Koschatzky, Knut, wissenschaftl. Angestellter, Fraunhofer Institut, Karlsruhe 
Prof. Dr. Hirth, Thomas, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
Lutz, Gerd, Geschäftsführer, Handwerkskammer Karlsruhe 
Reime, Gerd, Geschäftsführer, Picosens GmbH Bühl 
 

Geschäftsführung:  
Jürgen Braun, Aufsichtsratsvorsitzender Pfizer Deutschland GmbH und Pfizer Pharma 
GmbH 
 
 
Gesamtbezüge des Aufsichtsrats und der Geschäftsführung 

Für das Geschäftsjahr betrugen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats 3.837,60 EUR. 
Der Geschäftsführer arbeitet ehrenamtlich und erhält keine Bezüge.  

 

Bühl, den 26.05.2021 
 
 
 
___________________________ 
Jürgen Braun 
Geschäftsführer 
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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH – bestehend aus der

Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar

2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Bühler Innovations- & Tech-

nologieStartups GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-

sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht

den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ord-

nungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unab-

hängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und ha-

ben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresab schluss und den Lagebe richt
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Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen,

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen ent-

spricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrol-

len, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-

dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen –

beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit

der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Ver-

antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlä-

gig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungs-

grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt

ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem

Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung

eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu er-

möglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs prozesses der Gesellschaft

zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebe-

richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-

langen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-

wicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum

Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-
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stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-

gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Website des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) enthält unter

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie eine weitergehende Beschrei-

bung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Bestätigungsvermerks.

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – un-

ter Einbe ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Bühler Innovations- & TechnologieStartups

GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Ja nuar bis 31. Dezember 2020 geprüft. Die Buchführung und die Auf-

stellung von Jah res abschluss und Lage bericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in

der Ver antwor tung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der

von uns durchge führten Prüfung ei ne Beurtei lung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-

führung und über den Lagebericht ab zugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenom-

men. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich

auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich

auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden

die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-

schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirk-

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in

Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die

Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-

zungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und

des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-

sere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent spricht der Jahresab-

schluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Gesellschaft. Der Lagebe richt steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzli-

https://www.idw.de/idw/verlautbarungen/bestaetigungsvermerk/hgb-ja-non-pie
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chen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Bühl, den 02.06.2021

wpz GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

   
Joachim Zink
Wirtschaftsprüfer
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Rechtliche Verhältnisse

Gesellschaftsrechtliche Verhältnisse

Firma: Bühler Innovations- & TechnologieStartups GmbH

Sitz: Bühl

Rechtsform: GmbH

Gesellschaftsvertrag: 30. November 2001, zuletzt geändert am 18.08.2020

Anschrift: Am Froschbächle 21
 77815 Bühl

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Mannheim

Register-Nr.: HRB 211249

Dauer der Gesellschaft: zeitlich nicht begrenzt

Gegenstand des Unternehmens: Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Geschäftsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember

Gezeichnetes Kapital: Euro 375.000

Gesellschafter: Stadt Bühl

Geschäftsführung: Herr Jürgen Braun ab 01.07.2016

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrags ist von den Gesellschafterversammlung ein Aufsichtsrat zu bestellen,

der aus min des tens sieben Personen besteht. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus dem Anhang unter den

sons ti gen An gaben.
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Wesentliche Verträge

- Erbbauvertrag mit der Stadt Bühl vom 30. Juli 2002:

Zugunsten der BITS GmbH besteht ein Erbbaurecht an dem Grundstück "Am Froschbächle 21" (siehe

Eintragung im Grundbuch der Stadt Bühl vom 25.05.2009, Blatt Nr. 6026 Abteilung II und Blatt Nr. 7185

Ab tei lung I). Das Erbbaurecht hat eine Dauer von 25 Jahren und besteht bis 2027.

- Darlehensvertrag mit der Sparkasse Bühl vom 11. März 2009 mit Ergänzung vom 18. März 2014:

Der Zinssatz betrug seit dem 01.04.2014 1,65 % p.a., fest bis 30.03.2019. Ab dem 01.04.2019 lag der

Zinssatz bei 0,55 %, fest bis 30.10.2020.

Die jähr li che An nui täts ra te be trägt Euro 27.000 bzw. monat lich Euro 2.250. Im Be richts jahr er folg ten kei-

ne Son dertil gungen. Als Si cher hei ten die nen im Erbbau-Grund buch der Stadt Bühl ein getra ge nen Grund-

schul den in Höhe von Euro 860.000. Das Darle hen wurde zum 31.10.2020 vollstän dig ge tilgt.

- Ausleihungsvertrag mit der Stadt Bühl vom 3. Mai 2019:

Die Stadt Bühl gewährte der BITS GmbH einen Kassenkreditvertrag für vier Monate in Höhe von

Euro 10.000 im Zeitraum 05.05.2018 bis 05.09.2018. Der Kassenkredit war zum Ende der Laufzeit voll-

stän dig zurück zu zahlen. Der Zinssatz betrug 0,0 % p.a. Am 05.09.2018 wurde die Laufzeit des Kas sen-

kreditvertrags auf 12 Monate, bis zum 05.05.2019, verlän gert.

Am 03.05.2019 wurde der Kassenkredit in eine Ausleihung umgewandelt, welche in Form eines Dar le-

hens für 5 Jahre bis 4. Mai 2023 gewährt wird. Das Darlehen ist endfällig. Der Zinssatz beträgt 0,0 % p.a.

Versicherungen

Die Gesellschaft hat für die wesentlichen Risiken ihres Geschäftsbetriebs Versicherungen abgeschlossen.

Gesellschafterversammlung

 In der Gesellschafterversammlung am 18.08.2020 wurden folgende Punkte beschlossen:

- Der von der wpz GmbH geprüfte und un ter dem Datum vom 04.06.2020 mit dem un ein ge schränk ten Be-

stäti gungs ver merk ver sehe ne Jah res ab schluss zum 31. Dezember 2019 wur de zusammen mit dem La-

ge be richt und Anhang gebilligt und festgestellt.

- Auf Empfehlung des Aufsichtsrates und Ge mein de rats wurde die von der Geschäftsführung vorge-

schlage ne Er geb nisverwendung beschlossen. Der Jahresfehlbe trag des Jahres 2019 soll von der Stadt

Bühl als al lei niger Ge sellschafterin getragen und ausgeglichen werden.

- Der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat wurde für das Ge schäfts jahr 2019 Ent la s tung erteilt.

- Die Ge sellschafterversammlung hat beschlossen, den Gesellschaftsvertrag der BITS GmbH in der Fas-

sung vom 28.04.2017 wiefolgt zu ergänzen:

- Bereits existierende Fir men, deren Gründung maximal fünf Jahre zurückliegt, können ins BITS

aufgenom men werden.
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- Die maximale Mietdauer wird von fünf auf zehn Jahre verlängert. In begründeten Ausnah mefäl len

kann die Ge sellschaft auch einen längeren Zeitraum vereinbaren.

- Ab dem fünften Jahr ist der Miet preis suk zes sive auf Markt ni veau anzupassen.

- Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Prof. Heinz Kohler, Hochschule Karlsruhe Technik und Wis senschaft,

wurde abberufen.

- Als neue Vertreter wurden in den Aufsichtsrat Herr Prof. Alfons Klön ne, Hochschule Karls ru he Technik

und Wissenschaft, sowie Herr Gerd Reime, Geschäftsführer und Ge sellschafter der Bühler Firma Pico-

sens GmbH, berufen.

Der Beschluss der Gesellschafterversammlung über die Verwendung des festge stellten Ergebnisses für das

zum 31. Dezember 2019 ab gelaufene Geschäftsjahr wurde im Berichtsjahr 2020 vollzo gen.

In der Gesellschafterversammlung am 12.04.2021 wurden folgende Punkte beschlossen:

- Feststellung des Wirtschaftsplanes 2021, bestehend aus Er folgsplan, Vermögensplan und 5-jähriger

Finanzplanung

- Bestellung der wpz GmbH, Wirt schafts prüfungsgesellschaft, Bühl zum Abschlussprüfer für das Ge-

schäfts jahr 2020

- Das bisherige Aufsichtsratsmitglied Herr Claus Preiss, Bankdirektor, Volksbank Bühl, wurde ab ber ufen.

- Als neuer Vertreter wurden in den Aufsichtsrat Herr Hans-Jörg Meier, Bankdirektor, Volksbank Bühl be ru-

fen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde gemäß § 325 HGB elektronisch beim Bundesanzeiger

hinterlegt.
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Steuerliche Verhältnisse

Gemäß Freistellungsbescheid für die Jahre 2017 und 2018 vom 02. und 25.10.2019 ist die Gesellschaft

steu er lich als Wirt schaftsförderungsgesellschaft anerkannt und nach § 5 Abs. 1 Nr. 18 KStG von der Kör per-

schaft steuer sowie nach § 3 Nr. 25 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Die Be frei ung wird un ter Vorla ge der ent spre chenden Jahresab schlüsse beim Finanzamt Baden-Baden Au-

ßenstelle Bühl turnusgemäß für jeweils zwei Jahre beantragt.
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  Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
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